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Arbeitsvertrag
zwischen


– Arbeitgeber – 

und



– Mitarbeiter/in – 

1. Einsatz
1.1 Der/die Mitarbeiter/in tritt als ________________________________ (Funktion) in die Dienste des Arbeitgebers ein. 
1.2 Art und Umfang der arbeitsvertraglichen Tätigkeit des/der Mitarbeiters/in ergeben sich aus dem Stellenbeschrieb/Pflichtenheft gemäss Anhang. 

1.3 Arbeitsort ist ___________________

2. Beginn und Dauer des Arbeitsverhältnisses
2.1
Das Arbeitsverhältnis beginnt am _______________. Es wird abgeschlossen auf (Zutreffendes ankreuzen und paraphieren):
(
unbestimmte Zeit; oder

(
für eine feste Dauer vom __________ bis am _____________.

2.2
Hinsichtlich der Probezeit gilt Art. 2 der Anstellungsbedingungen für Projektierungsbüros.

2.3
Sofern das Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen wird, gilt in Bezug auf die Kündigungsfristen und -modalitäten sowie für den Kündigungsschutz die Regelung gemäss Art. 3 und 4 der Anstellungsbedingungen für Projektierungsbüros.
3. Arbeitszeit
3.1
Arbeitszeitregelung

Für das Arbeitsverhältnis gilt (Zutreffendes ankreuzen und paraphieren):

(
die Jahres- und Tagesarbeitszeitregelung gemäss Art. 12.1 Anstellungsbedingungen für Projektierungsbüros mit einer Jahresarbeitszeit von __________Std. abzüglich 8,3 Std. pro Ferien-, Feier- und Absenztag, der auf einen Werktag fällt, mit einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit von 45 Std. (Art. 12.1 Abs. 4 Bst. a Anstellungsbedingungen für Projektierungsbüros), und zwar (Zutreffendes ankreuzen und paraphieren):

(
mit der Möglichkeit zum Übertrag von maximal 250 Mehr- oder Minderstunden auf ein individuelles Langzeitkonto (gemäss Art. 12.1 Abs. 4 Bst. e und f Anstellungsbedingungen für Projektierungsbüros samt Reglement gemäss Anhang);

(
ohne individuelles Langzeitkonto.

(
die Wochenarbeitszeitregelung gemäss Art. 12.2 Anstellungsbedingungen für Projektierungsbüros mit einer wöchentlichen Normalarbeitszeit von __________ Std. 

3.2
Pensum
Der/die Mitarbeitende versieht ein Voll-/Teilpensum (Nichtzutreffendes streichen) von ________ %, entsprechend _________ Std. pro Woche (Grundlage: Normalarbeitszeit von _________ Std. pro Woche).

4. Lohn
4.1
Der Jahreslohn beträgt brutto Fr. ___________, zahlbar in ____________ Tranchen à Fr. _____________, je​weils per ____________, abzüglich Sozialabgaben.

4.2
Soweit der/die Mitarbeitende über einen Anspruch auf eine leistungs- und/oder erfolgsabhängige Zusatzentlöhnung verfügt, ist dies in Ziff. 8 hienach gesondert zu vereinbaren.

5. Ferien
Der Ferienanspruch des/der Mitarbeitenden richtet sich nach Art. 14 der Anstellungsbedingungen für Projektierungsbüros.

6. Übrige Arbeitsbedingungen
Im übrigen gelten die Arbeitsvertraglichen Bestimmungen gemäss Art. 1-26 der Anstellungsbedingungen für Projektierungsbüros, soweit in Ziff. 8 hienach keine abweichenden Vereinbarungen getroffen werden.
7. Vertragsbestandteile
Folgende Regelungen bilden einen integrierenden Bestandteil des vorliegenden Arbeitsvertrags:

(
Stellenbeschrieb / Pflichtenheft

(
Anstellungsbedingungen für Projektierungsbüros 
(
Reglement betreffend Langzeitkonti (gemäss Anhang)
(
Pensionskassenreglement vom ____________ (Ref.: ___________)

(
________________________________

(
________________________________

8. Besondere Vereinbarungen
Im übrigen vereinbaren der Arbeitgeber und der/die Mitarbeitende folgendes (bei Bedarf Zusatzblatt verwenden):

_______________, den ______________
_______________, den ______________

Der Arbeitgeber:
Der/die Mitarbeitende:

________________________________
______________________________
(Stempel/Unterschriften)
(Vorname und Name)
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